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Die nun auch vom Bundesrat verabschie-
dete Abgeltungsteuer führt zu einem 
grundlegenden Systemwandel, der durch 
drei Neuerungen gekennzeichnet ist: (1) 
Zunächst wird der Umfang der Kapitaler-
träge, die dem Steuerabzug an der Quelle 
unterliegen, erheblich erweitert.1) So fallen 
künftig auch Wertzuwächse aus der Ver-
äußerung von Kapitalanlagen und Stillhal-
terprämien unter die Kapitalertragsteuer. 
(2) Die Unterscheidung zwischen Kapital-
ertragsteuer und Zinsabschlagsteuer wird 
aufgegeben. Der Steuersatz auf Kapitaler-
träge beträgt einheitlich 25 Prozent. (3) 
Schließlich wird bestimmt, dass die Ein-
kommensteuer auf Kapitalerträge, die der 
Kapitalertragsteuer unterlegen haben, mit 
dem Steuerabzug grundsätzlich abgegol-
ten ist. Mit dem letzten Schritt wird die 
Kapitalertragsteuer in eine Abgeltungsteu-
er umqualifiziert.

Anpassungsbedarf bei Kredit- und  
Finanzdienstleistungsinstituten

Umfang des Steuerabzugs: Mit der Ein-
führung der Abgeltungsteuer erweitert 
sich der Umfang der Kapitalerträge, bei 
denen die Institute einen Steuerabzug vor-
nehmen müssen.2) Neu erfasst werden: 

– Ausländische Kapitalerträge im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG-E.3) 

– Stillhalterprämien und

– Wertzuwächse aus der Veräußerung be-
stimmter Kapitalanlagen, die nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden (un-
abhängig von der Haltedauer).4)

– Bei Zinseinkünften unterliegen die Kapi-
talerträge auch dann der KapESt, wenn so-
wohl die Höhe des Entgelts als auch die 
Rückzahlung von einem ungewissen Ereig-
nis abhängt (Finanzinnovationen).

– Eine Sonderregelung gilt hier (vor allem) 
für Zertifikate.5) Wertzuwächse aus der 
Veräußerung von Zertifikaten, die nach 
dem 14. März 2007 angeschafft und nach 
dem 30. Juni 2009 veräußert werden, un-
terliegen ebenfalls der Abgeltungsteuer. 

Da nur Wertzuwächse von Kapitalanlagen 
von der Abgeltungsteuer erfasst werden, 
die nach dem 31. Dezember 2008 erwor-
ben wurden (mit Ausnahme der oben ge-
nannten Zertifikate), ist sicher zu stellen, 
dass Kapitalanlagen, die von einem steuer-
pflichtigen Kunden vor dem 1. Januar 2009 
erworben wurden auch nach Einführung 
der Abgeltungsteuer nach den bisherigen 
Regelung des § 22 Nr. 2 in Verbindung mit 

§ 23 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EStG besteuert wer-
den.6) Die Ins titute müssen diese Kapital-
anlagen daher gesondert vermerken be-
ziehungsweise in einem eigenen „Topf“ 
führen. Entsprechendes gilt für die oben 
beschriebenen Zertifikate. All dies ist bei 
den betroffenen Instituten mit nicht ge-
ringen Mehraufwand verbunden.

Berechnung der Bemessungsgrundlage 
für den Steuerabzug

Die Ausdehnung der dem Steuerabzug  
unterliegenden Kapitalerträge erfordert 
auch eine Anpassung der Vorschriften zur 
Ermittlung der für die Erhebung der  
Kapitalertragsteuer maßgeblichen Bemes-
sungsgrundlage. Wie bisher, unterliegen 
die vollen Kapitalerträge dem Steuerabzug 
und zwar ohne jeden Abzug.7) Eine Neu-
regelung ist jedoch für Bestimmung der 
Bemessungsgrundlage bei Veräußerungen 
im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG erforder-
lich.8) Grundsätzlich richtet sich die Be-
messungsgrundlage hier nach dem gemäß 
§ 20 Abs. 4 EStG-E zu ermittelndem Ge-
winn. 

Um den Gewinn für Zwecke des Steuerab-
zugs auch bei einem Depotwechsel oder 
auch einem Gläubigerwechsel ermitteln zu 
können, sieht das Gesetz verschiedene 
Sonderregelungen vor, die die Institute un-
ter anderem dazu verpflichten, einen Da-
tenaustausch über die Anschaffungsdaten 
zu ermöglichen.9) Weiterhin müssen die  
Institute in der Lage sein, nach Maßgabe 
des Gesetzes bei Depot- oder Gläubiger-
wechseln Ersatzbemessungsgrundlagen zu 
ermitteln, die sich zum einen aus aktuellen 
Börsenkursen und zum anderen aus  
Anschaffungs- beziehungsweise Veräuße-
rungspreisen ableiten können.10) 

Wird dem Institut von seinem Kunden mit-
geteilt, dass Kapitalanlagen unentgeltlich 
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Zusammen mit der Unternehmensteuerre
form hat der Gesetzgeber die Einführung 
der Abgeltungsteuer beschlossen. Ziel soll 
sein, die Besteuerung von Kapitalerträgen 
zu vereinfachen und durch einen attrakti
ven Steuersatz einen Beitrag zur Steuer
ehrlichkeit zu leisten. Auf die Kredit
wirtschaft bezogen verweist der Autor auf 
deren gesteigerte Einbindung in das Erhe
bungsverfahren und zeigt eine Vielzahl von 
aus seiner Sicht massiven Veränderungen 
gegenüber dem bisherigen System der 
Zinsabschlagsteuer auf. Seine Analyse 
reicht von der Berechnung der Bemes
sungsgrundlage für den Steuerabzug über 
die Einbindung in die Erhebung der Kir
chensteuer bis hin zur Handhabung des 
Verlustverrechnungstopfs. Sein Fazit: Die 
Banken müssen mit anderen Investitions
entscheidungen der privaten Anleger rech
nen, und sie werden ihre internen Prozesse 
und ITSysteme auf das neue System  
ausrichten müssen. (Red.)
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auf einen neuen Gläubiger übertragen 
werden (Schenkung, Erbfall), ist das über-
tragende Institut verpflichtet, dies seinem 
zustän digen Betriebsstättenfinanzamt an-
zuzeigen.11) Der Gesetzgeber stellt die Ins-
titute damit bei der Ermittlung der 
Kapitaler träge insgesamt vor eine neue 
Herausforderung.

In Erhebung der Kirchensteuer  
eingebunden

Mit Einführung der Abgeltungsteuer wer-
den die inländischen Institute erstmals 
auch in die Erhebung der Kirchensteuer 
eingebunden. Sofern die Kapitalerträge 
dem Steuerabzug unterliegen, hat der 
Steuerpflichtige dabei ein Wahlrecht, ob er 
die Kirchensteuer mit Abgeltungswirkung 
bereits durch die auszahlende Stelle einbe-
halten lassen möchte oder ob er sich mit 
der Kirchensteuer veranlagen lässt.

Möchte der Steuerpflichtige, dass die auf 
die Kapitalerträge entfallende Kirchensteu-
er durch das zum kapitalertragsteuerab-
zugsverpflichteten Institut einbehalten 
wird, kann er dort einen entsprechenden 
schriftlichen Antrag stellen.12) Das aus-
zahlende Institut wird damit zum Kirchen-
steuerabzugsverpflichteten.13) Antragsbe-
rechtigt sind alle kirchensteuerpflichtigen 
Personen. Der Antrag kann nicht auf Teil-
beträge des Kapitalertrags beschränkt, 
sondern muss einheitlich für alle bei dem 
Institut erzielten Kapitalerträge gestellt 
werden. Im Übrigen ist der Antrag nicht 
widerrufbar.14) 

In dem Antrag muss der steuerpflichtige 
Kunde Angaben zu seiner Religionszuge-
hörigkeit machen.15) Bemessungsgrundlage 
für die von der auszahlenden Stelle abzu-
führenden Kirchensteuer ist die Kapitaler-
tragsteuer. Die Höhe der einzubehaltenden 
Kirchensteuer richtet sich nach dem Kir-
chensteuersatz der betreffenden Religions-
gemeinschaft.16) Sind an den Kapitalerträ-
gen mehrere Personen beteiligt, kann der 
Antrag nur gestellt werden, wenn es sich 
um Ehegatten handelt oder alle Beteiligten 
der selben Religionsgemeinschaft angehö-
ren.17) 

Ehegatten haben in dem Antrag überein-
stimmend zu erklären, in welchem Verhält-
nis der auf jeden Ehegatten entfallende 
Anteil der Kapitalerträge zu diesen Erträ-
gen steht.18) Die Kapitalerträge sind dann 
von dem kirchensteuerabzugs verpflichteten 

Institut für die Berechnung der jeweiligen 
Kirchensteuer entsprechend diesem Ver-
hältnis aufzuteilen und die Kirchensteuer 
einzubehalten, die dem jeweiligen Anteil 
des entsprechenden kirchensteuerpflichti-
gen Ehegatten zuzuordnen ist.19) 

Das kirchensteuerabzugsverpflichtete Ins-
titut hat den Kirchensteuerabzug getrennt 
nach Religionszugehörigkeit an das für 
sich zuständige Finanzamt abzuführen.20) 
Der abgeführte Steuerabzug wird dann 
von der entsprechenden Finanzbehörde an 
die jeweilige Religionsgemeinschaft wei-
tergeleitet.21) Der Einbehalt von Kirchen-
steuer ist von dem einbehaltenden Institut, 
bei der Ermittlung der für den Kunden ab-
zuführenden Kapitalertragsteuer zu be-
rücksichtigen. Letztere vermindert sich 
nämlich durch den Kirchensteuerabzug um 
25 Prozent der auf die Kapitalerträge ent-
fallenden Kirchensteuer.22) 

Zusatzaufgaben für Institute

Die einzubehaltende Kapitalertragsteuer 
berechnet sich dabei nach einer vom Ge-
setzgeber vorgegebenen Formel, die auch 
abgeführte ausländische Quellensteuer be-
rücksichtigt.23) Insgesamt wird deutlich, 
dass die Einbindung der Institute in die Er-
hebung der Kirchensteuer keine leichte 
Aufgabe wird. Ergänzend müssen die Ins-
titute darauf achten, dass die für den  
Kirchensteuerabzug erlangten Daten grund-
sätzlich nur zur Durchführung des Kirchen-
steuerabzugs verwendet werden dürfen. 
Ausnahmen gelten nur, wenn der betroffe-
ne Kunde einer anderen Verwendung aus-
drücklich zustimmt oder dies gesetzlich zu-
gelassen ist.24) 

Abstandnahme vom Kapitalertragsteu-
erabzug: Auch nach Einführung der Ab-
geltungsteuer verbleibt es bei der Mög-
lichkeit, vom Einbehalt der Kapitalertrag-
steuer abzusehen, wenn der Kunde einen 
gültigen Freistellungsauftrag25) oder eine 
NV-Bescheinigung26) vorlegt. Von nicht 
unerheblicher Bedeutung für die Institute 
ist der Wegfall der Bagatellregelungen des 
bisherigen § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 lit. b). 
Danach unterliegen künftig auch Sichtein-
lagen mit maximal ein Prozent Verzinsung, 
alle Formen von Bausparverträge und Gut-
haben mit einer maximalen Gutschrift von 
zehn Euro der Kapitalertragsteuer. Das be-
stehende Interbankenprivileg, nach dem 
der Kapitalertragsteuerabzug unterbleiben 
kann, wenn es sich bei dem Gläubiger der 

Kapitalerträge seinerseits um ein inländi-
sches Institut handelt, bleibt bestehen und 
gilt künftig für alle von § 43 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 EStG-E erfassten Fälle.27)

Einführung eines  
Verlustverrechnungstopfes

Eine einschneidende Neuerung stellt die 
Einführung des komplexen Verlustverrech-
nungstopfes dar, der auf dem bisherigen 
Stückzinstopf basiert, diesen aber von Um-
fang her erheblich erweitert.28) Die bereits 
nach dem ursprünglichen Gesetzesentwurf 
erkennbare Komplexität des Verlustver-
rechnungstopfs wird durch die in letzter 
Minute von der Koalition vereinbarte Be-
schränkung der Verrechnung der Verluste 
aus Veräußerungen von Aktien auf Gewin-
ne aus der Veräußerung von Aktien noch-
mals entscheiden erhöht.29) 

Faktisch führt dies dazu, dass die Institute 
für ihre Kunden zwei Verlustverrechnungs-
töpfe führen müssen, von denen der eine 
Topf lediglich Gewinne und Verluste aus  
der Veräußerung von Aktien miteinander 
verrechnet. Der andere Verlust ver rech-
nungs topf ist demgegenüber um einiges 
vielschichtiger und setzt sich aus den nach-
folgenden Bestandteilen zusammen:

– Negative Stückzinsen aus dem Kauf fest-
verzinslicher Wertpapiere (wie bisher).

– Negative Zwischengewinne aus dem Kauf 
von Investmentfondsanteilen (wie bisher).

– Veräußerungsverluste aus Kapitalanla-
gen, ohne Aktienverkäufe (neu).

– Ausländische einbehaltene Quellensteu-
ern (neu).

Kapitalertragsteuer auf den  
positiven Bestand

Zweck des Verlustverrechnungstopfs ist es, 
zusätzliche Veranlagungsfälle zu ver-
meiden, da auf diese Weise Veräußerungs-
verluste und einbehaltene ausländische 
Quellensteuern bereits im Abzugsverfahren 
berücksichtigt werden können. Der Ver-
lustverrechnungstopf ist dabei für jeden 
Kunden gesondert zu führen. Durch  
den Verlustverrechnungstopf wird erreicht, 
dass positive Kapitalerträge bis zur Höhe 
der im Verlustverrechnungstopf enthalte-
nen negativen Kapitalerträge nicht dem 
Steuerabzug unterliegen.30) 
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Wird der Verlustverrechnungstopf in Folge 
hinreichender positiver Kapitalerträge po-
sitiv, wird auf den positiven Bestand Kapi-
talertragsteuer einbehalten und abgeführt. 
Überwiegen die negativen Kapitalerträge 
innerhalb eines Veranlagungszeitraums 
und ist der Verlustverrechnungstopf damit 
am Ende des Veranlagungszeitraums nega-
tiv, so wird der Negativsaldo vom Institut 
grundsätzlich in das nächste Jahr vorge-
tragen. 

Alternativ kann der Kunde bei seinem  
Institut die Ausstellung einer Verlust-
bescheinigung beantragen, in der ihm  
die im Verlustverrechnungstopf enthal-
tenen Verluste bescheinigt werden:31) Der 
Antrag ist unwiderruflich und bis zum 
15. De zember des Jahres einzureichen.32) 
Stellt der steuerpflichtige Kunde einen 
entsprechenden Antrag, wird der Verlust-
verrechnungstopf geschlossen, sodass die 
Verluste beim Institut keine Berücksich-
tigung mehr finden und ein Übertrag in 
den folgenden Veranlagungszeitraum da-
mit ausscheidet. 

Im Falle eines vollständigen Depotüber-
trages, bei dem alle Wertpapiere des  
Depots übertragen werden, hat das über-
tragende Institut dem übernehmenden Ins-
titut auf Verlangen des Kunden die noch 
nicht verrechneten Verluste mitzuteilen. 
Eine Bescheinigung der Verluste darf in 
diesem Fall nicht ausgestellt werden.33)  
Gerade die Implementierung des Verlust-
verrechnungstopfes mit seinen beiden  
Untertöpfen stellt für die Institute eine  
erhebliche Herausforderung dar und zeigt 
exemplarisch, mit welchem Aufwand die 
Abgeltungsteuer bei den Instituten ver-
bunden ist. 

Bescheinigungen und Mitteilungen

Auch das steuerliche Reporting der Insti-
tute wird durch die Abgeltungsteuer nicht 
wirklich vereinfacht, auch wenn damit 
künftig die Verpflichtung zur Ausstellung 
der Jahresbescheinigung im Sinne des 
§ 24c EStG entfällt.34) Denn zum einen ha-
ben die Institute dem Kunden dafür künf-
tig auf dessen Antrag eine nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster zu erstellende 
Steuerbescheinigung auszustellen, die an 
die Stelle der bisherigen Steuerbescheini-
gung tritt und alle für die Veranlagung er-
forderlichen Angaben enthält und damit 
künftig wesentliche Elemente der bisheri-
gen Jahresbescheinigung beinhalten wird. 

Hierdurch wird die mit dem Wegfall der 
Jahresbescheinigung verbundene ver-
meintliche Erleichterung in erheblichem 
Umfang wieder nivelliert. 

Zum anderen haben die Institute dem Kun-
den auf dessen Wunsch noch weitere Be-
scheinigungen auszustellen. Hierzu gehört 
zunächst die erwähnte Verlustbescheini-
gung, wie auch eine auf Antrag des Kun-
den für Zwecke der Veranlagung zur Kir-
chensteuer auszustellende Bescheinigung 
der abgeführten Kapitalertragsteuer. 

Im Blick von Betriebsprüfern und  
Steuerberatern

Auch wenn die Abgeltungsteuer erst zum 
1. Januar 2009 in Kraft treten wird, stellt 
sie sowohl die Anleger als auch die deut-
schen Kredit- und Finanzdienstleistungs-
ins titute bereits jetzt vor große Herausfor-
derungen. Wegen des steuersystematischen 
Para digmenwechsels der mit der Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer verbunden ist, 
werden private Anleger in der Zukunft ihre 
Inves titionsentscheidungen in noch größe-
ren Umfang nach steuerlichen Gesichts-
punkten ausrichten als bisher. Die in- und 
ausländischen Institute werden hierauf mit 
einer entsprechenden Anpassung ihrer 
Produktlandschaft reagieren müssen. 

Darüber hinaus müssen die inländischen 
Institute aber auch ihre internen Prozesse 
und IT-Systeme auf das neue System der 
Abgeltungsteuer ausrichten und bereits 
heute entsprechende Anpassungsmaßnah-
men einleiten. Dies umfasst sowohl das 
Back-Office als auch das Front-Office. Die 
Institute stehen hier durchaus unter Zeit-
druck. Der Umfang und die Komplexität 
der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen 
darf nicht unterschätzt werden. Dabei dür-
fen Fehler, wie sie bei Einführung der Jah-
resbescheinigung nach § 24c EStG vorge-
kommen sind, nicht unterlaufen. Denn 
zum einen stehen die Institute für fehler-
haft abgeführte Kapitalertragsteuer in der 
Haftung (§ 44 Abs. 5 EStG). Zum anderen 
können die Institute durch Fehler beim 
Steuerabzug einen immensen Reputations-
schaden erleiden. 

Dabei ist davon auszugehen, dass gerade in 
den Anfangsjahren nach Einführung der 
Abgeltungsteuer der Steuerabzug durch 
die Kreditinstitute verstärkt in den Fokus 
der Betriebsprüfungen rücken wird. Nicht 
zuletzt wegen der grundsätzlich abgelten-

den Wirkung des Steuerabzugs werden 
aber auch die privaten Anleger und deren 
Steuerberater sehr genau prüfen, ob der 
Steuerabzug fehlerfrei verläuft.

Fußnoten
1) Vgl. § 20 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 EStG-E.
2) Vgl. § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG-E.
3) Hierzu zählen Gewinnanteile (Dividenden) und  
diverse sonstige Bezüge und Vorteile sowie Bezüge 
in Folge einer Liquidation, Auflösung oder Kapital-
herabsetzung.
4) Im Einzelnen handelt es sich nach § 43 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 9 bis 12 EStG-E um Erträge aus (1) der Veräu-
ßerung von Anteilen an einer Körperschaft, von  
eigenkapitalersetzenden Genussrechten, von Wand-
lungsrechten aus Schuldverschreibungen nach § 221 
Abs. 1 AktG oder ähnliche in- und ausländische Be-
teiligungen, (2) dem isolierten Verkauf oder die Ein-
lösung von Zinsscheinen und Zinsforderungen, (3) 
der Veräußerung von Kapitalforderungen jeder Art 
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG-E, (4) Terminge-
schäften, (5) der Übertragung oder Aufgabe einer 
Rechtsposition (dies betrifft Mitglieder oder Gesell-
schafter eines Vereins aG, eines Vereins oder einer 
Stiftung).
5) Vgl. § 52a Abs. 10 Satz 8 EStG-E.
6) Vgl. § 52a Abs. 11 Sätze 3 bis 5 EStG-E.
7) § 43a Abs. 2 Satz 1 EStG-E.
8) Vgl. § 43a Abs. 2 EStG-E Satz 2 ff.
9) Vgl. § 43a Abs. 2 Sätze 3 ff. EStG-E.
10) Vgl. § 43a Abs. 2 Sätze 8-13 EStG-E.
11) § 43 Abs. 1 Satz 6 EStG-E.
12) § 51a Abs. 2c EStG-E.
13) § 51a Abs. 2c Satz 1 EStG-E.
14) § 51a Abs. 2c Satz 3 EStG-E.
15) § 51a Abs. 2c Satz 4 EStG-E.
16) § 51a Abs. 2b EStG-E.
17) § 51a Abs. 2c Satz 10 EStG-E.
18) § 51a Abs. 2c Satz 11 EStG-E.
19) § 51a Abs. 2c Satz 12 EStG-E.
20) § 51a Abs. 2c Satz 5 EStG-E.
21) § 51a Abs. 2c Satz 6 EStG-E.
22) § 43a Abs. 1 Satz 2 EStG-E.
23) Die Formel lässt sich exemplarisch wie folgt dar-
stellen:

 

24) § 51a Abs. 2b 14 EStG-E.
25) § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 EStG. 
26) § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 1 Nr. 2 EStG.
27) § 43 Abs. 2 Satz 2 EStG-E. Bisher gilt das Inter-
bankenprivileg nur in den Fällen des § 43 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7 lit. b EStG, das heißt bei nicht verbrief-
ten Kapitalforderungen, wie zum Beispiel Schuld-
scheindarlehen oder Namensschuldverschreibungen. 
Die regelmäßig relevanten Fälle des § 43 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 7 lit. a EStG (Teilschuldverschreibungen) profi-
tieren demgegenüber bisher nicht vom Interban-
kenprivileg.
28) § 43a Abs. 3 EStG-E.
29) Vgl. § 20 Abs. 6 Satz 5 i.V.m. § 43a Abs. 3 Satz 2 
EStG-E.
30) § 43a Abs. 3 Satz 2 EStG-E.
31) § 43a Abs. 3 Sätze 3 und 4 EStG-E.
32) § 43a Abs. 3 Satz 5 EStG-E.
33) § 43a Abs. 3 Satz 6 EStG-E.
34) Die Jahresbescheinigung ist letztmalig für den 
Veranlagungszeitraum 2008 auszustellen (§ 52a  
Abs. 12 EStG-E).


